
Schriftliche Anfragen
des Abgeordneten Dr. Linus Förster SPD
vom 17.12.2015

Jugendhilfeausschüsse Teil I und II

Nach § 70 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII „Organisation des 
Jugendamts und des Landesjugendamts“ werden die Aufga-
ben des Jugendamts „durch den Jugendhilfeausschuss und 
durch die Verwaltung des Jugendamts wahrgenommen“. 

Dazu frage ich die Staatsregierung:

1. a) Ist der Staatsregierung bekannt, in wie vielen Ju-
gendhilfeausschüssen Beschlussfassungen erfolgen, 
durch die eine gemeinsame Wahrnehmung der Auf-
gaben – ohne Eingriff in die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung – gewährleistet wird?

 b) Über welche Aufgaben muss bzw. wird dazu in den Ju-
gendhilfeausschüssen beraten werden, damit dieser 
Gesetzesauftrag umgesetzt wird?

 
2. a) Wie viele Sitzungen haben die Jugendhilfeausschüsse 

in Bayern im Jahr 2014 durchgeführt (bitte Aufstellung 
nach den 96 Jugendamtsbezirken)?

 b) In wie vielen Jugendhilfeausschüssen gibt es eine Re-
gelung über Kostenerstattungen für Sitzungen bzw. 
über Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der 
Jugendhilfeausschüsse?

 c) In welchen Jugendhilfeausschüssen gibt es eine Re-
gelung über Kostenerstattungen für Sitzungen bzw. 
über Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der 
Jugendhilfeausschüsse?

 
3. a) Wie verteilen sich die stimmberechtigten Mitglieder 

nach § 71 (1) Ziffer 1 SGB VIII (Jugendhilfeausschuss, 
Landesjugendhilfeausschuss auf Mitglieder der Ver-
tretungskörperschaft des Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe) einerseits?

 b) Auf von ihr gewählte Frauen und Männer, die in der 
Jugendhilfe erfahren sind, andererseits?

 c) In welchen Jugendhilfeausschüssen sind diese drei 
Fünftel nach Ziffer 1 ausschließlich durch Mitglieder 
der Vertretungskörperschaft besetzt?

 
4. a) Welche Jugendverbände und Wohlfahrtsverbände 

sind in welcher Stärke in den zwei Fünfteln Mitglieder 
der Jugendhilfeausschüsse nach § 71 (1) Ziffer 2 SGB 
VIII in den 96 Jugendhilfeausschüssen in Bayern ver-
treten?

 b) Wie ist die Verteilung der Frauen und Männer bei den 
stimmberechtigten Mitgliedern der Jugendhilfeaus-
schüsse in Bayern, aufgelistet nach den 96 Jugend-
amtsbezirken und getrennt nach den Ziffern 1 und 2 
nach § 71 (1) SGB VIII.

5. a) Welche Möglichkeiten der Information und Beratung 
stehen den Mitgliedern der Jugendhilfeausschüsse in 
Bayern zur Verfügung (welche Rahmenbedingungen 
z. B. Zugang, Kostenübernahme)?

 b) Welche Fortbildungsangebote stehen den Mitgliedern 
der Jugendhilfeausschüsse in Bayern zur Verfügung?

 c) Wie viele Fortbildungsmaßnahmen (bitte aufgeschlüs-
selt nach Trägern der Maßnahmen) fanden vom 
01.05.2014 bis zum 31.12.2015 statt?

Jugendhilfeausschüsse Teil II

Dazu frage ich die Staatsregierung:

1. a) Wie viele Teilnehmer/-innen und Teilnehmer-Tage wur-
den dabei gezählt?

 b) In wie vielen Jugendamtsbezirken sind die Kosten-
übernahmen für Fortbildung der Mitglieder der Ju-
gendhilfeausschüsse geregelt?

 
2. a) In wie vielen davon werden Fahrtkosten durch den öf-

fentlichen Träger voll übernommen?
 b) In wie vielen davon werden Teilnehmerbeiträge durch 

den öffentlichen Träger voll übernommen?
 c) In wie vielen davon werden die Kosten für Unterkunft 

und Verpflegung durch den öffentlichen Träger voll 
übernommen?

 
3. a) In wie vielen Jugendhilfeausschüssen gibt es einen 

Vorstand oder eine andere gemeinsame Struktur zur 
gemeinsamen Vorbereitung der Sitzungen?

 b) In wie vielen Jugendhilfeausschüssen erfolgt die Sit-
zungsleitung zeitweise oder ganz übertragen durch 
ein Mitglied der Vertretungskörperschaft (Art. 17, Abs. 
3 AGSG)?

 c) Hält die Staatsregierung es noch für zeitgemäß, dass 
der/die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses nach 
Art. 17 Abs. 3 AGSG nicht von dem Gremium selbst 
gewählt wird?

 
4. a) In welchen Gebietskörperschaften wurden nach der 

Neubesetzung der Jugendhilfeausschüsse 2014 die 
Satzungen nach Anhörung der Jugendhilfeausschüs-
se neu erlassen bzw. bestätigt (nach Art. 16 Abs. 2 
AGSG; bitte Auflistung unter Datum Anhörung JHA 
und Datum Beschluss der Vertretung der Gebietskör-
perschaft)?

 b) In welchen Gebietskörperschaften wurden nach der 
Neubesetzung der Jugendhilfeausschüsse 2014 die 
Geschäftsordnungen der Jugendhilfeausschüsse neu 
beschlossen bzw. bestätigt (Art. 17 Abs. 4 AGSG; bitte 
Auflistung unter Datum Beschluss JHA)?

 c) Welche Unterausschüsse von Jugendhilfeausschüs-
sen sind der Staatsregierung bekannt und in welchen 
Jugendhilfeausschüssen gibt es diese?
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5.  In wie vielen Jugendhilfeausschüssen steht derzeit 
oder spätestens 2016 das Thema Jugendhilfeplanung 
auf der Tagesordnung?

 
6. a) Ist die Bayerische Staatsregierung der Auffassung, 

dass die nach SGB VIII (s. dazu auch § 4 Abs. (1)) 
vorgesehenen Beteiligungsmöglichkeiten der Mitglie-
der von Jugendhilfeausschüssen in Bayern flächende-
ckend ausreichend gewährleistet sind?

 b) Sieht die Staatsregierung einen Handlungsbedarf zu 
Verbesserungen?

Antwort
des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie 
und Integration
vom 16.02.2016

Vorbemerkung
Nach § 85 Abs. 1 SGB VIII sind die örtlichen Träger der Ju-
gendhilfe für die Gewährung von Leistungen und die Erfül-
lung anderer Aufgaben des SGB VIII sachlich zuständig. Die 
örtlichen Träger der Jugendhilfe sind die kreisfreien Städte 
und die Landkreise, die zur Wahrnehmung   ihrer   Aufgaben   
aus   dem   SGB   VIII   ein   Jugendamt einrichten (§ 69 
SGB VIII). Dieses besteht aus dem Jugendhilfeausschuss 
und der Verwaltung des Jugendamts (sog. Zweigliedrigkeit, 
§ 70 SGB VIII). Nach Art. 15 Abs. 1 Gesetz zur Ausführung 
der Sozialgesetze (AGSG) erfüllen die örtlichen Träger die 
Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe nach den Vorschrif-
ten der Gemeindeordnung (GO) bzw. Landkreisordnung 
(LKrO) im eigenen Wirkungskreis, d. h. die Rechtsaufsicht 
richtet sich nach den Vorschriften der GO oder LKrO (Art. 
15 Abs. 2 AGSG). Zur Beantwortung der Schriftlichen An-
frage wurde daher durch das Zentrum Bayern Familie und 
Soziales – Bayerisches Landesjugendamt (ZBFS – BLJA) 
eine entsprechende Erhebung bei den 96 bayerischen Ju-
gendämtern durchgeführt, von denen innerhalb der Frist 69 
antworteten.

Jugendhilfeausschüsse Teil I

1. a) Ist der Staatsregierung bekannt, in wie vielen Ju-
gendhilfeausschüssen Beschlussfassungen erfol-
gen, durch die eine gemeinsame Wahrnehmung 
der Aufgaben – ohne Eingriff in die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung – gewährleistet wird?

Nach § 70 Abs. 1 SGB VIII sind die Aufgaben des Jugend-
amts grundsätzlich nach dem dualen System zu führen. Ein 
Eingriff durch den Jugendhilfeausschuss (JHA) in die Ge- 
schäfte der laufenden Verwaltung wäre bereits dem Grun-
de nach rechtswidrig. Die Wahrnehmung der Aufgaben der 
laufenden Verwaltung erfolgt nach § 70 Abs. 2 SGB VIII im 
Rahmen der Satzung des JHA und seiner Beschlüsse.

Nachdem der Staatsregierung keine gegenteiligen Er-
kenntnisse vorliegen, ist davon auszugehen, dass alle bay-
erischen Jugendämter (JÄ) ihre Aufgaben im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben erfüllen.

58 der JÄ haben diese Frage nach Einhaltung der ent-
sprechenden gesetzlichen Vorgaben bejaht, 6 JÄ machten 
dazu keine Angaben.

 b) Über welche Aufgaben muss bzw. wird dazu in den 
Jugendhilfeausschüssen beraten werden, damit 
dieser Gesetzesauftrag umgesetzt wird?

Siehe Ausführungen zu Frage 1 a.
Der JHA hat sich nach § 71 Abs. 2 SGB VIII mit allen An-

gelegenheiten der Jugendhilfe zu befassen. Einen abschlie-
ßenden Aufgabenkatalog gibt es mit Ausnahme der Jugend- 
hilfeplanung nach § 80 SGB VIII sowie der Förderung der 
freien Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII nicht. Darüber hinaus 
sind Befassungen im Kontext aktueller Entwicklungen, Fra-
gestellung und Problemlagen sowie hinsichtlich von Vor-
schlägen zur Weiterentwicklung der örtlichen Jugendhilfe 
Grundlage für Beschlussfassungen, an deren Inhalten sich 
die Wahrnehmung der laufenden Geschäfte der Verwaltung 
zu orientieren hat.

Werden diese Vorgaben eingehalten, wird der Gesetzes-
auftrag erfüllt.

34 JÄ verwiesen hierzu auf die gesetzliche Vorgabe des  
§ 71 Abs. 2 SGB VIII, 14 gaben Regelungen in der jeweiligen 
JA-Satzung an. Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegen- 
de Auswertung der Rückmeldungen aus den JÄ verwiesen.

2. a) Wie viele Sitzungen haben die Jugendhilfeaus-
schüsse in Bayern im Jahr 2014 durchgeführt (bit-
te Aufstellung nach den 96 Jugendamtsbezirken)?

Der Jugendhilfeausschuss tritt gemäß § 71 Abs. 3 Satz 3 
SGB VIII nach Bedarf zusammen, eine gesetzlich vorge-
schriebene Sitzungsanzahl gibt es nicht. Danach richtet sich 
die vorgeschlagene Regelung in § 6 der Mustersatzung für 
die bayerischen Jugendämter (AllMBl 1996 S. 52, Fortfüh-
rungsnachweis 2162-A).

Konkretisierende Aussagen über die Sitzungshäufigkeit 
des Jugendhilfeausschusses können in den jeweiligen Ge-
schäftsordnungen getroffen werden, die sich die Jugendhil- 
feausschüsse nach Art. 17 Abs. 4 AGSG verpflichtend zu 
geben haben.

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den JÄ verwiesen.
 
 b) In wie vielen Jugendhilfeausschüssen gibt es eine 

Regelung über Kostenerstattungen für Sitzungen 
bzw. über Aufwandsentschädigungen für die Mit-
glieder der Jugendhilfeausschüsse?

 c) In welchen Jugendhilfeausschüssen gibt es eine 
Regelung über Kostenerstattungen für Sitzungen 
bzw. über Aufwandsentschädigungen für die Mit-
glieder der Jugendhilfeausschüsse?

Art. 21 Abs. 2 und 3 AGSG enthält Regelungen über die 
Höhe von Aufwandsentschädigungen sowohl für stimmbe-
rechtigte als auch für beratende Mitglieder der Jugendhil- 
feausschüsse. Die Höhe der Entschädigung ist zwingend 
durch Satzung der Gebietskörperschaft zu regeln und orien-
tiert sich für Beamte, Richter und Angestellte im öffentlichen 
Dienst nach den Vorschriften über die Reisekostenvergü-
tung. Alle übrigen Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
erhalten eine Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie 
Kreistags- bzw. Stadtratsmitglieder (vgl. auch § 9 der Mus-
tersatzung für die bayerischen Jugendämter).

Sofern nicht ausdrücklich Regelungen über Aufwandsent-
schädigungen in die Satzung des JHA aufgenommen wur-
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den, gelten die allgemeinen Regelungen der Gebietskörper-
schaft für beschließende Ausschüsse.

 Bei 67 der 69 rückmeldenden JÄ gibt es entsprechen-
de Kostenerstattungsregelungen, 2 JÄ haben hierzu keine 
Angaben gemacht. Hierzu und zur Frage der Aufwandsent-
schädigungen für die Mitglieder wird im Einzelnen auf die 
beiliegende Auswertung der Rückmeldungen aus den Ju-
gendämtern verwiesen.

3. a) Wie verteilen sich die stimmberechtigten Mitglie-
der nach § 71 (1) Ziffer 1 SGB VIII (Jugendhilfeaus-
schuss, Landesjugendhilfeausschuss auf Mitglie-
der der Vertretungskörperschaft des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe) einerseits?

 b) Auf von ihr gewählte Frauen und Männer, die in der 
Jugendhilfe erfahren sind, andererseits?

 c) In welchen Jugendhilfeausschüssen sind diese 
drei Fünftel nach Ziffer 1 ausschließlich durch Mit-
glieder der Vertretungskörperschaft besetzt?

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.

4. a) Welche Jugendverbände und Wohlfahrtsverbände 
sind in welcher Stärke in den zwei Fünfteln Mitglie-
der der Jugendhilfeausschüsse nach § 71 (1) Ziffer 
2 SGB VIII in den 96 Jugendhilfeausschüssen in 
Bayern vertreten?

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.

Die häufigsten genannten Verbände (aufgelistet sind hier 
nur Mehrfachnennungen):
– Kreisjugendringe mit insgesamt 81 Mitgliedern
– Stadtjugendringe mit insgesamt 12 Mitgliedern
– Arbeiterwohlfahrt mit insgesamt 35 Mitgliedern
– Bayerisches Rotes Kreuz mit insgesamt 31 Mitgliedern
– Caritasverband mit insgesamt 54 Mitgliedern
– Diakonie mit insgesamt 43 Mitgliedern
– Der Paritätische mit insgesamt 21 Mitgliedern
– Katholische Jugendfürsorge mit insgesamt 49 Mitgliedern
– Kirchliche Vertreter mit insgesamt 7 Mitgliedern
– Evangelische Jugend mit insgesamt 6 Mitgliedern
– BDKJ und Deutscher Kinderschutzbund mit jeweils 6 Mit-

gliedern
– Jugendfeuerwehr mit insgesamt 3 Mitgliedern
– Sportjugend mit insgesamt 6 Mitgliedern
Zu den weiteren genannten Verbänden vgl. Angaben in der 
beiliegenden Auswertung der Rückmeldungen aus den Ju-
gendämtern.

 b) Wie ist die Verteilung der Frauen und Männer bei 
den stimmberechtigten Mitgliedern der Jugendhil-
feausschüsse in Bayern, aufgelistet nach den 96 
Jugendamtsbezirken und getrennt nach den Zif-
fern 1 und 2 nach § 71 (1) SGB VIII.

Lediglich 48 der 69 rückmeldenden JÄ haben die Antwort 
nach § 71 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 SGB VIII differenziert, 18 
JÄ haben nur das Verhältnis von stimmberechtigten Frauen 
und Männern insgesamt rückgemeldet, 3 JÄ machten dazu 
keine Angaben.

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.

5. a) Welche Möglichkeiten der Information und Bera-
tung stehen den Mitgliedern der Jugendhilfeaus-

schüsse in Bayern zur Verfügung (welche Rahmen-
bedingungen z. B. Zugang, Kostenübernahme)?

Die dem Jugendhilfeausschuss angehörenden Vertrete-
rinnen und Vertreter der Vertretungskörperschaft des Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe oder der anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe (Wohlfahrtsverbände, Ju-
gendverbände) können bei der sie entsendenden Stelle/
Organisation Beratung und Unterstützung für ihre Arbeit im 
Jugendhilfeausschuss einholen.

Neben den allgemeinen Auskunftssystemen der Gebiets-
körperschaft (z. B. Internet) stehen im Regelfall allen Mit-
gliedern des JHA die Verwaltung des Jugendamtes bzw. die 
Jugendamtsleitungen für Anfragen zur Verfügung.

Neue Jugendhilfeausschussmitglieder erhalten bei Teil-
nahme an den jährlichen Fachtagungen des ZBFS – BLJA 
(s. Ausführungen unten zu Nr. 5 b) die Broschüre „Kleine 
Rechtskunde für den Jugendhilfeausschuss“ (Stand 2014) 
kostenlos als Informationsmaterial. Darüber hinaus kann die 
Broschüre beim ZBFS – BLJA zum Preis von 2,50 Euro an-
gefordert werden.

Für Einzelanfragen steht das ZBFS – BLJA beratend zur 
Verfügung.

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.
 
 b) Welche Fortbildungsangebote stehen den Mitglie-

dern der Jugendhilfeausschüsse in Bayern zur 
Verfügung?

 c) Wie viele Fortbildungsmaßnahmen (bitte aufge-
schlüsselt nach Trägern der Maßnahmen) fanden 
vom 01.05.2014 bis zum 31.12.2015 statt?

Das ZBFS – BLJA führt für Mitglieder von Jugendhilfeaus-
schüssen jährlich zwei ganztägige Arbeitstagungen durch 
(jeweils ein Termin in München und Nürnberg), um über 
grundsätzliche Themenbereiche der Jugendhilfe zu infor-
mieren, sie bei ihrer Aufgabenerfüllung zu unterstützen und 
ihnen ein Forum für den Erfahrungsaustausch zu bieten.

60 JÄ nannten die Fortbildungsangebote des ZBFS – 
BLJA. Näheres zu weiteren Angeboten vor Ort und zur An-
zahl ist der beiliegenden Auswertung der Rückmeldungen 
aus den Jugendämtern zu entnehmen.

Jugendhilfeausschüsse Teil II

1. a) Wie viele Teilnehmer/-innen und Teilnehmer-Tage 
wurden dabei gezählt?

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.

 b) In wie vielen Jugendamtsbezirken sind die Kos-
tenübernahmen für Fortbildung der Mitglieder der 
Jugendhilfeausschüsse geregelt?

Zum Umfang der Kostenübernahme für Fortbildungsmaß-
nahmen für Mitglieder in Jugendhilfeausschüssen gibt es 
keine gesetzlichen Vorschriften. Im Regelfall werden die 
Regelungen für Kreistags- bzw. Stadtratsmitglieder über-
nommen.

Bei 46 % der rückmeldenden JÄ gibt es keine Regelung, 
bei 29 % der JÄ wurden Regelungen getroffen.

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.
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2. a) In wie vielen davon werden Fahrtkosten durch den 
öffentlichen Träger voll übernommen?

Bei 30 % der rückmeldenden JÄ gibt es keine explizite Re-
gelung, 30 % der rückmeldenden JÄ haben die Fahrtkosten-
übernahme geregelt, bei knapp 22 % der rückmeldenden JÄ 
werden die Kosten nicht übernommen.

Im Einzelnen s. hierzu Ausführungen zu Frage 1 b bzw. 
beiliegende Auswertung der Rückmeldungen aus den Ju-
gendämtern.

 b) In wie vielen davon werden Teilnehmerbeiträge 
durch den öffentlichen Träger voll übernommen?

Bei 32 % der rückmeldenden JÄ gibt es keine explizite Re-
gelung, 28 % der rückmeldenden JÄ haben die Übernahme 
von Teilnehmerbeiträgen geregelt, bei 20 % der rückmel- 
denden JÄ werden die Teilnehmerbeiträge nicht übernom-
men.

Im Einzelnen s. hierzu Ausführungen zu Frage 1 b bzw. 
beiliegende Auswertung der Rückmeldungen aus den Ju-
gendämtern.

 c) In wie vielen davon werden die Kosten für Unter-
kunft und Verpflegung durch den öffentlichen Trä-
ger voll übernommen?

Bei 29 % der rückmeldenden JÄ gibt es keine explizite Re-
gelung, 26 % der rückmeldenden JÄ haben die Übernahme 
der Unterkunfts- und Verpflegungskosten geregelt, knapp 
22 % der rückmeldenden JÄ übernehmen die Kosten für Un-
terkunft und Verpflegung nicht.

Im Einzelnen sh. hierzu Ausführungen zu Frage 1 b bzw. 
beiliegende Auswertung der Rückmeldungen aus den Ju-
gendämtern.

3. a) In wie vielen Jugendhilfeausschüssen gibt es ei-
nen Vorstand oder eine andere gemeinsame Struk-
tur zur gemeinsamen Vorbereitung der Sitzungen?

Nach Art. 17 Abs. 3 Satz 1 AGSG führt grundsätzlich der 
Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin oder der Land-
rat/die Landrätin bzw. ein von ihm/ihr bestelltes Mitglied der 
Vertretungskörperschaft den Vorsitz im JHA (vgl. Art. 33 
Abs. 2 GO bzw. Art. 33 LKrO). Die Bildung von Vorständen 
oder anderen Gremien zur Vorbereitung der Sitzungen der 
Jugendhilfeausschüsse ist gesetzlich nicht geregelt.

Bei 55 % der rückmeldenden JÄ gibt es weder einen Vor-
stand noch eine gemeinsame Struktur zur Vorbereitung der 
Sitzungen, bei 26 % erfolgt die Vorbereitung durch die Ju- 
gendamtsleitung und/oder die Verwaltung des JA.

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.

 b) In wie vielen Jugendhilfeausschüssen erfolgt die 
Sitzungsleitung zeitweise oder ganz übertragen 
durch ein Mitglied der Vertretungskörperschaft? 
(Art. 17 Abs. 3 AGSG)?

Bei 37 % der rückmeldenden JÄ erfolgt die Sitzungsleitung 
zeitweise oder ganz übertragen durch ein Mitglied der Ver-
tretungskörperschaft, bei 63 % erfolgte keine Übertragung.

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.

 c) Hält die Staatsregierung es noch für zeitgemäß, 
dass der/die Vorsitzende des Jugendhilfeaus-
schusses nach Art. 17 Abs. 3 AGSG nicht von dem 
Gremium selbst gewählt wird?

Bei den Jugendhilfeausschüssen handelt es sich nach Art. 
17 Abs. 1 AGSG um beschließende kommunale Ausschüs-
se des Gemeinderats oder Kreistags bzw. Stadtrats, die 
sich ausschließlich mit Fragen der Jugendhilfe vor Ort be-
fassen. Sie haben dabei Beschlussrechte im Rahmen der 
von der Vertretungskörperschaft bereitgestellten Mittel, der 
erlassenen Satzung und der von ihr gefassten Be schlüsse  
(§ 71 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII). Es ist sachgerecht und 
schlüssig, dass die kommunalrechtlichen Regelungen zum 
Ausschussvorsitz auch hier Anwendung finden.

Auf die Ausführungen unter Ziffer 3 a wird verwiesen. Die-
se bewährten gesetzlichen Regelungen gelten gleicherma-
ßen für alle kommunalen Ausschüsse.

4. a) In welchen Gebietskörperschaften wurden nach 
der Neubesetzung der Jugendhilfeausschüsse 
2014 die Satzungen nach Anhörung der Jugend-
hilfeausschüsse neu erlassen bzw. bestätigt (nach 
Art. 16 Abs. 2 AGSG; bitte Auflistung unter Datum 
Anhörung JHA und Datum Beschluss der Vertre-
tung der Gebietskörperschaft)?

Bei 38 % der rückmeldenden JÄ wurde die Satzung nach der 
Neubesetzung neu erlassen oder bestätigt, bei 62 % nicht.

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.

 b) In welchen Gebietskörperschaften wurden nach 
der Neubesetzung der Jugendhilfeausschüsse 
2014 die Geschäftsordnungen der Jugendhilfe-
ausschüsse neu beschlossen bzw. bestätigt? (Art. 
17 Abs. 4 AGSG; bitte Auflistung unter Datum Be-
schluss JHA)?

Bei 56 % der rückmeldenden JÄ wurde die Geschäftsord-
nung des Jugendhilfeausschusses nach der Neubesetzung 
neu erlassen oder bestätigt, bei 44 % nicht.

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.

 c) Welche Unterausschüsse von Jugendhilfeaus-
schüssen sind der Staatsregierung bekannt und in 
welchen Jugendhilfeausschüssen gibt es diese?

Es gibt über die Möglichkeit der Bildung vorberatender Un-
terausschüsse des JHA nach Art. 16 Abs. 2 Nr. 6 AGSG hi-
naus keine weiteren gesetzlichen Vorschriften. Eine bayern-
weite Erfassung solcher Ausschüsse erfolgt nicht. Nähere 
Erkenntnisse hierzu liegen der Staatsregierung daher nicht 
vor.

Jugendhilfeausschüsse haben sich nach § 71 Abs. 2 Nr. 2 
SGB VIII verpflichtend mit der örtlichen Jugendhilfeplanung 
zu befassen. Da es sich bei der Planung um einen fortlau- 
fenden Prozess handelt, der auch insbesondere regionale 
demografische Entwicklungen sowie die Verzahnung von 
unterschiedlichen Planungen, vor allem der schulischen 
Planungen zum Inhalt hat, bestehen bei vielen Kommunen 
Unterausschüsse zu dieser Thematik.

Bei 46 % der rückmeldenden JÄ gibt es einen Unteraus-
schuss „Jugendhilfeplanung“, bei 48 % der Jugendämter 
sind derzeit keine Unterausschüsse eingerichtet.

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.

5.  In wie vielen Jugendhilfeausschüssen steht der-
zeit oder spätestens 2016 das Thema Jugendhilfe-
planung auf der Tagesordnung?
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Auf die Ausführungen zu Frage 1 b) des Teils I der Anfrage 
sowie zu Frage 4 c) wird insoweit verwiesen.

Bei 88 % der rückmeldenden JÄ stand oder steht das 
Thema Jugendhilfeplanung auf der Tagesordnung, bei ca. 
12 % der JÄ nicht.

Im Einzelnen wird hierzu auf die beiliegende Auswertung 
der Rückmeldungen aus den Jugendämtern verwiesen.

6. a) Ist die Staatsregierung der Auffassung, dass die 
nach SGB VIII (s. dazu auch § 4 Abs. (1) vorgese-
henen Beteiligungsmöglichkeiten der Mitglieder 
von Jugendhilfeausschüssen in Bayern flächen-
deckend ausreichend gewährleistet sind?

Der Jugendhilfeausschuss ist ein von der jeweiligen Kom-
mune verpflichtend einzurichtender Fachausschuss, somit 
ein kommunalpolitisches Sondergremium, das den Stellen-
wert der Träger der freien Jugendhilfe gem. dem von der 
Verfassung besonders geschützten Subsidiaritätsprinzip im 
Sozialstaat besonders würdigt.

Nach § 75 Abs. 3 SGB VIII sind sowohl die Kirchen und 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts wie auch 

die auf Bundesebene zusammengeschlossenen Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege kraft Gesetzes anerkannte Trä-
ger der freien Jugendhilfe.

Gleiches gilt nach Art. 33 Abs. 3 AGSG für die bayeri-
schen Landesverbände der freien Wohlfahrtspflege und 
deren regionale Untergliederungen. Damit ist gewährleistet, 
dass die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe ange-
messen an den kommunalen Jugendhilfeplanungen beteiligt 
sind. Die genannten rechtlichen Grundlagen sowie die Tat- 
sache, dass freie Träger der Jugendhilfe in Bayern vielfach 
traditionell in zahlreichen Bereichen der Jugendhilfe tätig 
sind, gewährleisten die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe nach § 4 
Abs. 1 Satz 1 SGB VIII.

Daher ist die Frage aus Sicht der Staatsregierung eindeu-
tig zu bejahen.

 b) Sieht die Staatsregierung einen Handlungsbedarf 
zu Verbesserungen?

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Frage 6 a verwiesen.
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